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Uni-Spital

Nicht geschickt,
aber legal
Peter Hasler, Präsident des
Uni-Spitals und der Reka, hat
keine Interessen vermischt,
stellt eine Kommission des
Zürcher Kantonsrats fest.

Entgegen Aussagen in den Medien
war es nicht der Spitalpräsident, der
als Zeichen der Wertschätzung für
die Mitarbeitenden die Idee der Reka-
Check-Abgabe eingebracht hat. Dies
schreibt die kantonsrätliche Kommis-
sion für die Aufsicht über Bildung und
Gesundheit in einer Mitteilung vom
Mittwoch. Dieses Anliegen sei bereits
im Jahr 2006 von Mitarbeitenden selbst
aufgebracht und im Frühjahr 2007 dem
Spitalpräsidenten vorgetragen worden.
Die Kommission hält jedoch fest, dass
Hasler «wenig politisches Fingerspit-
zengefühl an den Tag legte».

Hasler hatte den Antrag zur Bonus-
zahlung an die Mitarbeitenden in Form
der Reka-Checks schliesslich gestellt,
weil die Spitalleitung dem Auftrag,
selbst einen Antrag zu stellen, nicht
nachgekommen war. Spitaldirektorin
Christiane Roth begründete dies gemäss
Kommission mit Arbeitsüberlastung,
anderen Prioritäten und «grundsätz-
lichen Differenzen zum Thema ‹Mitar-
beitendenwertschätzung›». Der Spital-
präsident habe von «Befehlsverwei-
gerung» gesprochen. Die Abgabe von
Reka-Checks wurde schliesslich verwor-
fen. Der Spitalrat beschloss, den Mit-
arbeitenden City-Gutscheine im Wert
von 250 oder 500 Franken abzugeben.

Arbeitsklima ist nicht das beste
Die Abklärungen der Kommission

hätten ergeben, dass Konflikte zwischen
Spitalrat und Spitaldirektion nicht opti-
mal gelöst worden seien, heisst es wei-
ter. Obwohl der Regierungsrat die Kom-
petenzen zwischen Spitalrat und Spital-
direktion in einer Verfügung geregelt hat,
seien Meinungsunterschiede auszuma-
chen. Mit der Herausgabe von Dokumen-
ten mit internen Traktanden an Dritte sei
«klar eine Geschäftsgeheimnisverletzung
begangen» worden. Es sei nicht zu ak-
zeptieren, dass am Universitätsspital In-
diskretionen und Geschäftsgeheimnis-
verletzungen vorkämen. Die Kommis-
sion unterstütze die Absichts des Spital-
rats, zu Indiskretion und Geschäftsge-
heimnisverletzung Abklärungen vorzu-
nehmen, schreibt sie in ihrem Bericht.
Sie ist überzeugt, dass «mit einem ver-
besserten Arbeitsklima und einer grösse-
ren Wertschätzung aller Mitarbeitenden»
Indiskretionen und ähnlichen Vorfällen
entgegengewirkt werden könne. (sda)

Flughafen Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) vertagt Entscheid auf kommendes Frühjahr

«Gekröpfter» liegt weiter auf Eis
Bis Ende Jahr hat das Bazl ei-
nen Entscheid zur Einführung
des gekröpften Nordanflugs
in Aussicht gestellt. Daraus
wird definitiv nichts: Dieser
verzögert sich bis mindestens
Frühjahr 2008.

Patrick Huber

«Im Rahmen der Arbeiten am ge-
kröpften Nordanflug auf den Flughafen
Zürich hat sich Bedarf für die Anpas-
sung einzelner technischer Unterlagen
ergeben», heisst es im gestern vom Bazl
verbreiteten Communiqué. Das heisst
nichts anderes, als dass es bei der Ein-
führung des «Gekröpften» zu weiteren
Verzögerungen kommen wird, wie
schon in der «Zürcher Landzeitung»
vom 15. Dezember zu lesen war. Damit
bestätigen sich Recherchen, wonach das
neue Verfahren in Kloten komplizierter
als angenommen ist und nicht von ei-
nem Tag auf den anderen eingeführt
werden kann. Das hat politische, aber
auch operationelle Ursachen. Skyguide
muss bis Ende Januar 2008 «als Folge
der neuen Einteilung der Anflugab-
schnitte das Konzept für die Flugsiche-
rung anpassen und den Bericht über die
Sicherheitsprüfung ergänzen».

Kein «copy paste»
Für Skyguide-Sprecher Patrick Herr

hat dies vor allem mit der sehr komple-
xen Materie zu tun, die viele Interpreta-
tionsmöglichkeiten offen lasse. Mit der
Nachlieferung der vom Bazl bis Ende
Januar verlangten technischen Ergän-
zungsarbeiten kann er durchaus leben:
«Der ‹Gekröpfte› ist etwas Massgeschnei-
dertes, etwas, das man nicht ab Stange
kaufen kann. Da kann man nicht wie im
Computer ‹copy paste› drücken.» Das
Flugsicherungsunternehmen beschäftigt

sich nun seit vier Jahren intensiv mit
dem neuen Anflugverfahren. Die Arbei-
ten würden mit Hochdruck vorangetrie-
ben, versichert Herr.

Ein Flugcomputer in einem Flugzeug
ist so programmiert, dass er immer von
einem Instrumente-Landeanflug (ILS)
ausgeht. Beim «Gekröpften» stimmen
jedoch «nur» 90 Prozent der von Skygui-
de berechneten Werte mit denjenigen
des Flugcomputers überein, was zusätz-
liche Abklärungen erfordert.

«Anspruchsvoll, aber machbar»
Geprüft wird der «Gekröpfte» auch

in Bezug auf Geschwindigkeit und Hin-
dernisfreiheit, erklärt Bazl-Sprecher
Daniel Göring auf Anfrage. Für ihn
bleibt die Einführung des neuen An-
flugverfahrens entlang der Rheingren-

ze «anspruchsvoll, aber machbar». Erst
nachdem aber Skyguide die zusätzli-
chen Daten nachgeliefert hat, wird das
Bazl eine nochmalige Sicherheitsein-
schätzung vornehmen können. Ob
dann grünes Licht erteilt wird, sei im
Moment schwierig abzuschätzen.

Unique-Sprecherin Sonja Zöchling
äusserte sich gestern folgendermassen:
«Wir sind froh, wenn das Bazl einen Ent-
scheid fällt.» Unique hat das nachgebes-
serte Gesuch Ende Oktober eingereicht.
Das Bazl braucht von Unique keine wei-
teren Abklärungen. Bei der Flughafenbe-
treiberin geht man davon aus, dass der
«Gekröpfte» an 45 Prozent der Tage ge-
flogen werden kann. Dies dürfte frühes-
tens im Oktober 2008 der Fall sein, so-
fern das Bazl den Einsprachen die auf-
schiebende Wirkung entzieht.

Der Bürgerprotest Fluglärm Ost
(BFO) fordert gestern in einem Commu-
niqué einen raschen Entscheid zum
«Gekröpften». Gleichzeitig verlangt der
BFO «eine unabhängige Sicherheits-
überprüfung der Ostanflüge.» Diese ver-
letzten heute immer noch mehrere
ICAO-Sicherheitsempfehlungen. «Der
Ostanflug ist europaweit der einzige An-
flug auf ein ‹unkategorisiertes› Instru-
mentenlandesystem, da verschiedene
Sicherheitsempfehlungen nicht einge-
halten werden können», bemängelt die
Bürgerorganisation.

Im Süden des Flughafens herrscht
Konsternation über das gestrige Bazl-
Communiqué. Thomas Morf, Präsident
des Vereins Flugschneise Süd-Nein, ist
genervt: «Das sieht stark nach reiner
Verzögerungstaktik aus.»

Der Localizer (Landekurssender, hier der Piste 34): ein wichtiger Bestandteil des Instrumentenlandesystems. (Werner Loosli)

Zürcher Obergericht Freiheitsstrafen der Erstinstanz für gescheiterte Börsengurus aufgehoben

Wer einen Berg besteigt, muss sich ausrüsten
Drei «Börsengurus» sollen
Anleger um über 20 Millionen
Franken geprellt haben. Die
Opfer sind selber schuld, sagt
nun das Obergericht.

Attila Szenogrady

Seit dem letzten September stand ei-
ner der grössten Börsenbetrugsfälle der
Schweiz vor dem Zürcher Obergericht
zur Debatte (siehe Ausgabe vom 13.
September). Auf der Anklagebank sas-
sen die drei ehemals führenden Börsen-
fachleute von zwei Zürcher Finanzge-
sellschaften. Beim Hauptangeklagten
handelte es sich um einen 33-jährigen
Unternehmensberater aus Deutschland.
Zusammen mit einem Landsmann (32)
und einem serbischen Hotelmanager
(41) gründete er 1998 zunächst die Ge-
sellschaft «Bloomfield» und stellte gros-

se Gewinne mit US-amerikanischen Ak-
tienoptionen in Aussicht.

Börsenlärm vorgetäuscht
Die drei Angeschuldigten gaben sich

als Börsengurus aus, ausserdem gaben
sie eine honorige Adresse an der Zürcher
Bahnhofstrasse als Firmensitz an. In
Wahrheit arbeiteten sie in den bescheide-
nen Räumlichkeiten einer Mietwohnung
in Zürich-Altstetten. Das Trio heuerte ag-
gressive Telefonverkäufer an. Während
diese telefonierten, lief im Raum jeweils
eine CD mit Börsengeräuschen. Die Ver-
käufer stellten ihren potenziellen Kun-
den in euphorischem Ton ansehnliche
Gewinne mit den Wertpapieren aus
Übersee in Aussicht. Laut Anklage kon-
taktierten die Angestellten der Beklag-
ten in der Schweiz, Deutschland und
Österreich bis Mitte 2003 rund 750 000
Personen! 600 davon liessen sich über-
zeugen. Als Ende 2001 die ersten Pres-
semeldungen über die unseriösen Me-
thoden der «Bloomfield» auftauchten,

übertrugen die Angeklagten ihre Ge-
schäftstätigkeit kurzum auf die Firma
«Rosenberg». Ende 2003 war klar, dass
die Investoren rund 20 Millionen Fran-
ken verloren hatten. Der Deliktsbetrag
setzte sich vorwiegend aus zu hoch an-
gesetzten Kommissionen zusammen.

Hohe Strafen vor erster Instanz
Im September 2005 hatte das Be-

zirksgericht Zürich die drei Angeklagten
wegen gewerbsmässigen Betrugs sowie
Geldwäscherei zu unbedingten Zucht-
hausstrafen verurteilt: die beiden deut-
schen Staatsangehörigen zu je drei Jah-
ren, den Serben, der 2001 die Firmen
verlassen hatte, zu zwei Jahren.

Gestern kam es im Berufungsprozess
zu einer überraschenden Wende. Das
Obergericht sprach die Angeklagten von
den meisten Vorwürfen frei. Es sei allen
Geschädigten klar gewesen, dass sie sich
im Bereich von risikoreichen Anlagege-
schäften bewegten, erklärte der Gerichts-
vorsitzende Peter Marti und stellte die

Opfermitverantwortung in den Vorder-
grund. Er verglich die Geschädigten mit
Bergsteigern, die ohne Ausrüstung auf
einen Gipfel stürmen und nach dem Ab-
sturz über Verletzungen jammern.

«Knallharte Abzocker»
Ganz ungeschoren kamen die gröss-

tenteils freigesprochenen Beschuldigten
aber nicht davon. So wurden ihnen we-
gen des zivilrechtlich verwerflichen Ver-
haltens – Marti bezeichnete sie trotz den
Freisprüchen als «knallharte Abzocker»
– sämtliche Untersuchungskosten, die
erstinstanzliche Gerichtsgebühr sowie
die Anwaltskosten von über 140 000
Franken auferlegt. Zudem wurden die
beiden Deutschen wegen unlauteren
Wettbewerbs und wirtschaftlichen
Nachrichtendienstes zu Geldstrafen ver-
urteilt: der Hauptbeschuldigte zu einer
unbedingten Strafe von 100 Tagessätzen
zu 100 Franken (10 000 Franken), sein
Komplize zu 90 Tagessätzen zu 100
Franken (9000 Franken) auf Bewährung.

Bei der Stadt angestellte Kaderleute
sollen künftig nicht mehr dem Gemein-
derat angehören dürfen. Der Stadtrat
schlägt eine entsprechende Änderung
der Gemeindeordnung vor. Es sei un-
befriedigend, wenn sich leitende städ-
tische Mitarbeitende im Rahmen der
parlamentarischen Oberaufsicht selber
kontrollierten, begründet der Stadtrat
die Weisung zuhanden des Parlaments.
Laut Mitteilung der Informationsstelle
des Stadtrates soll damit die Gewalten-
trennung verbessert werden.

Von der neuen Regelung wären lei-
tende oder besonders qualifizierte Mit-
arbeitende der Funktionsstufen 12 bis
18 betroffen. Diese müssten sich nach
Inkrafttreten der Weisung innerhalb
eines Jahres entscheiden. Bereits heute
gilt die Unvereinbarkeit für Kaderleute,
die direkt unter Aufsicht der Stadt-
räte stehen, wie Departementssekretäre,
Dienstchefs oder persönliche Mitarbei-
ter. Im Weiteren schlägt der Stadtrat vor,
die Wohnsitzpflicht für Mitglieder von
Behörden zu verschärfen. (sda)

Gemeinderat Zürich Gewalten besser trennen

Ausschluss von Kader-Beamten
Im Kampf gegen Gebärmutterhals-

krebs prüft der Kanton Zürich die Ein-
führung einer HPV-Impfung. Eine Ar-
beitsgruppe soll festlegen, wie ein all-
fälliges Impfprogramm ablaufen kann.
Zielgruppe sind Mädchen im Schulalter
sowie bis 2012 auch junge Frauen bis 19
Jahre, wie die Gesundheitsdirektion mit-
teilte. Die Impfung schützt vor bestimm-
ten Humanen Papillomaviren (HPV).
Diese werden für Gebärmutterhalskrebs
verantwortlich gemacht. Für einen Impf-
schutz braucht es drei Impfungen.

Die Arbeiten im Kanton Zürich lau-
fen parallel zu den Preisverhandlun-
gen, welche die Schweizerische Konfe-
renz der Gesundheitsdirektoren (GDK)
mit dem Hersteller des Impfstoffs führt.
Das Eidgenössische Departement des
Innern hatte Ende November entschie-
den, dass die Impfung ab Anfang 2008
in der Grundversicherung kassenpflich-
tig ist. Allerdings muss sie im Rahmen
von kantonalen Programmen durch-
geführt und der Impfstoff zentral ein-
gekauft werden. (sda)

Gebärmutterhalskrebs Arbeitsgruppe eingesetzt

HPV-Impfung ist in Abklärung (key)

Zoo Zürich

Kleiner Orang-Utan
Am Sonntag ist im Zoo Zürich ein
Orang-Utan zur Welt gekommen. Um
auf die Bedrohung der Menschenaffen
aufmerksam zu machen, hat der Zoo
die Ausstellung «Shopping im Regen-
wald» konzipiert. Die Regenwälder sei-
en nicht zuletzt durch die Folgen unse-
res Konsumverhaltens bedroht, sagte
Roger Graf von der Zooinformation ges-
tern bei der Eröffnung der Ausstellung
im Menschenaffenhaus. (sda)


